
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Grabnutzungsrecht 
 

 
 
Für die nachstehend aufgeführte Grabstätte auf dem städtischen Friedhof der Stadt 
Brakel, Am Dalsterberg 1a, Stadtbezirk Gehrden, 33034 Brakel, wird hiermit 
gemäß § 15 Abs. 6 der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der 
Stadt Brakel vom 03.09.2015 in der jeweils aktuellen Fassung öffentlich darauf 
hingewiesen, dass das Grabnutzungsrecht abgelaufen ist. 
 
Bleibt der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofsverwaltung die 
Grabstätten abräumen, einebnen, einsähen und Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen beseitigen lassen (§ 27 der Satzung über das Friedhofs- und 
Bestattungswesen der Stadt Brakel vom 03.09.2015 in der jeweils aktuellen 
Fassung). 
 
 
Name Grabstätte Grab-Nr. Nutzungsende 
   
Dördelmann, Wilhelm GEHR B/0003/0066 13.02.2019 

 
 
 
Brakel, der 02.05.2019 
Stadt Brakel 
Der Bürgermeister 
Hermann Temme 
 
 
 

 



Jagdgenossenschaft 
Brakel - Frohnhausen 
 

                                 Einladung 
 
Die Jagdgenossenschaft Frohnhausen lädt alle Mitglieder zur 
Jahreshauptversammlung am Freitag, den 31.05.2019 um 19.00 Uhr in 
die Heggehalle in Frohnhausen ein. 

 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung durch den Jagdvorsteher 
2. Verlesung des Protokoll der letzten Jagdversammlung 
3. Kassenbericht 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Verteilung des Jagdgeldes bzw. Verwendung des Jagdgeldes zur 
Instandsetzung der Wirtschaftswege 
6. Verschiedenes. 
 

Frohnhausen, den 02. Mai 2019 

 
Der Jagdvorsteher 
 
Rüdiger Förster 

 





Die Stadt Brakel informiert 
 
Europawahl am 26. Mai 2019 
 
Am 26. Mai 2019 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Die ca. 
12.500 Wahlberechtigten in Brakel haben auf dem „96 cm“ langen Stimmzettel die 
Auswahl aus 40 Wahlvorschlägen. Die 21 Wahllokale in Brakel haben am Wahl-
sonntag in der Zeit von 8.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Durch die Anzahl und die orts-
nahe Lage der Wahllokale wird so jedem Wählberechtigten durch möglichst kurze 
Wege die Teilnahme an der Wahl erleichtert. Das für den jeweiligen Wahlberech-
tigten zuständige Wahllokal können Sie der Wahlbenachrichtigung entnehmen, 
die jedem Wahlberechtigten spätestens bis zum 05.05.2019 per Post zugeht. 
 
Wer am Wahltag keine Möglichkeit hat im Wahllokal zu wählen, kann bereits vor 
dem Wahltermin per Briefwahl wählen. Hierzu muss der Wahlberechtigte einen 
Wahlschein beantragen. Der Antrag befindet sich auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung. Wahlscheine können aber auch von jedem Wahlberechtigten 
mündlich (nicht fernmündlich), schriftlich oder elektronisch bis zum 24. Mai 2019, 
18.00 Uhr, beantragt werden. Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahllokals nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den. Aus dem Antrag müssen mindestens Familienname, Vorname, Geburtsdatum 
und Wohnanschrift hervorgehen. Zur Verfahrenserleichterung sollte zusätzlich die 
aus der Wahlbenachrichtigung ersichtliche Nummer im Wählerverzeichnis angege-
ben werden. Sollen die Briefwahlunterlagen an eine von der Wohnanschrift abwei-
chende Adresse gesendet werden, ist diese zusätzlich anzugeben. 
 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen, die aus 
Stimmzettel, Stimmzettelumschlag, Wahlbriefumschlag und Merkblatt zur Brief-
wahl bestehen. Alternativ kann mit dem Wahlschein aber auch im Briefwahlbüro 
der Stadt Brakel, das ab dem 02. Mai 2019 in der Verwaltungsnebenstelle der 
Stadtverwaltung Brakel, Am Markt 6, eingerichtet sein wird, direkt gewählt wer-
den. Das Briefwahlbüro befindet sich im Erdgeschoss und ist barrierefrei zu errei-
chen. 
 
Öffnungszeiten des Briefwahlbüros: 
Montags bis Mittwochs   8.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr  
Donnerstags    8.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.30 Uhr  
Freitags     8.00 – 12.30 Uhr 
 
Wenn der Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung benutzt 
wird, kann dieser in einem frankierten Umschlag zurück an die dort angegebene 
Adresse der Stadt Brakel gesandt, persönlich oder durch einen Dritten bei der 
Stadtverwaltung abgeben werden sowie in den städtischen Briefkasten am Seiten-
eingang des Rathauses eingeworfen werden.  
 
Sie können Ihre Briefwahlunterlagen aber auch persönlich bei der Stadt Brakel im 
Briefwahlbüro beantragen, ausfüllen und Ihren Stimmzettel direkt in die Briefwahl-
urne einwerfen.  
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 

 



einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor 
Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich 
die bevollmächtigte Person auszuweisen 
 
Im Internet steht wieder der „elektronische Wahlscheinantrag“ zur Verfügung, mit 
dem jeder Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen online beantragen kann.  
 
Die Briefwahlunterlagen können in die ganze Welt zugesandt werden. Als Anschrift 
muss in diesem Fall immer der jeweilige Aufenthaltsort angegeben werden, an 
dem sich unter Berücksichtigung der Bearbeitungszeit des Antrages und der Post-
laufzeiten der Wahlberechtigte aufhalten wird.  
 
Zu beachten ist, dass die Briefwahlunterlagen am Sonntag, 26. Mai 2019, spä-
testens um 18.00 Uhr beim Wahlamt der Stadt Brakel eingegangen sein müssen.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie im 
 
Wahlamt der Stadt Brakel 
Herr Andreas Oesselke 
Rathaus, Am Markt 12 
33034 Brakel 
Fon: [0 52 72] 360 1100 
Mail: wahlamt@brakel.de 
 
oder im Internet unter www.brakel.de/wahlen 

mailto:wahlamt@brakel.de
http://www.brakel.de/wahlen


Die Stadt Brakel informiert: 
 

 
Müllentsorgung auf den städtischen Friedhöfen 

 
 
Verbotswidrige Nutzung der Müllcontainer 
 
Die bei der Grabpflege anfallenden Abfälle sind bitte getrennt nach 
Grünabfällen und nicht verrottbaren Abfällen in eigens dafür zur 
Verfügung gestellten Müllcontainer abzulagern. 
Leider müssen aber immer wieder verbotswidrige Nutzungen (private 
Haus- und Grünabfälle) festgestellt werden, die u.a. eine häufigere 
Abfuhr der Container notwendig machen. Folge sind Mehrkosten und 
dadurch steigende Bestattungsgebühren. 
 
Umweltschutz 
 
Die Friedhofsverwaltung möchte auch eindringlich daran appellieren, 
Müll zu vermeiden.  
So kann z.B. der Transport von Blumen mit wieder verwertbaren 
Transportboxen/-kisten oder Pappkartons, ohne Plastikblumenumtopf 
erfolgen und nicht mit den handelsüblichen Plastikpaletten, die dann 
über den Friedhofsmüll kostenintensiv entsorgt werden müssen.  
 

 
 

 




